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Diese Prüfungsordnung regelt die Prüfungen im Masterstudiengang Medienmanagement an der 

Fakultät Informatik und Medien der HTWK Leipzig.  

 
 

§ 1  

Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

 
(1)  Die Regelstudienzeit beträgt 3 Semester. Sie umfasst die Zeiten für das Studium und die 

Prüfungen laut Integriertem Studienablauf- und Prüfungsplan (ISP) (Anlage) einschließlich der 

Masterarbeit. 
 

(2)  Das Studium ist modular aufgebaut. Es umfasst Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Die Modul-

beschreibungen sind in der Anlage 2 zur Studienordnung (StudO - MMM) enthalten. 
 

 

§ 2  

Mastergrad; Zweck und Aufbau der Masterprüfung 
 

(1)  Der Mastergrad ist ein weiterer berufsqualifizierender Hochschulabschluss, der konsekutiv 

auf die Bachelorstudiengänge Medientechnik sowie Buch- und Medienproduktion aufsetzt. Er 
wird beim Erwerb von 90 Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer and Accumula-

tion System (ECTS-Punkte) gemäß Studienablauf- und Prüfungsplan vergeben. 

 
(2)  Ist die Masterprüfung bestanden, wird der akademische Grad „Master of Engineering“, Ab-

kürzung: „M. Eng.“, verliehen. 

 

(3)  Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob die Studierenden die Zusammenhänge ihres 
Fachs überblicken, ob sie die Fähigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 

anzuwenden, ob sie die für die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse erworben und damit 

das Studienziel erreicht haben. 
 

(4)  Die Masterprüfung besteht aus sämtlichen laut Integriertem Studienablauf- und Prüfungs-

plan erforderlichen Modulprüfungen, die studienbegleitend abgenommen werden. 
 

(5)  Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind 90 Leistungspunkte (ECTS-Punkte) 

erforderlich, die durch das erfolgreiche Ablegen der Modulprüfungen der Pflichtmodule und 

Wahlpflichtmodule einschließlich des Mastermoduls erworben werden. Für das Mastermodul, das 
aus dem Masterseminar, der Masterarbeit und dem Kolloquium besteht, gelten die Regelungen 

des § 20.  

 
(6)  Die 90 Leistungspunkte (ECTS–Punkte) setzen sich aus 80 Leistungspunkten für Pflichtmo-

dule und 10 Leistungspunkten aus dem Bereich der Wahlpflichtmodule zusammen. Das Angebot 

an Wahlpflichtmodulen beinhaltet teilweise Module aus anderen Studiengängen. Diese Module 

können nur belegt werden, soweit sie nicht bereits in einem vorausgegangenen Studium belegt 

wurden. Das Angebot unterliegt der Aktualisierung entsprechend dem wissenschaftlichen Er-

kenntnisstand. Ein Rechtsanspruch auf das Angebot eines bestimmten Wahlpflichtmoduls be-

steht nicht. 
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(7)  Die Modulbeschreibungen sind in der Anlage zur StudO - MMM enthalten und weisen alle 

prüfungsrelevanten Voraussetzungen für die Erteilung von Leistungspunkten (ECTS-Punkten) 

und Noten aus. Die zur erfolgreichen Ablegung der Masterprüfung erforderlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen sind im Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan enthalten. 

 

(8)  Modulprüfungen bestehen aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in den einzelnen 

Modulen.  
 

(9)  Die Anzahl der zu erbringenden Prüfungsleistungen (Erstprüfungen nach dem Integrierten 

Studienablauf- und Prüfungsplan) für Pflichtmodule darf in einer Prüfungsperiode drei pro Woche 
und eine pro Tag nicht übersteigen. Über die Zuordnung von Prüfungsleistungen zu Prüfungspe-

rioden entscheidet der Prüfungsausschuss.  

 
 

§ 3   

Fristen und Termine 

 
(1)  Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden, spätestens aber in-

nerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit.  

 
(2)  Prüfungstermine für Prüfungsleistungen werden unter Angabe des Moduls und des Prüfers 

oder der Prüferin einen Monat vor dem Prüfungstermin durch Aushang an der hierfür vorgesehe-

nen Stelle in der Fakultät oder durch Online-Bekanntgabe mitgeteilt. Die Bekanntmachung ist 
durch das Prüfungsamt aktenkundig zu machen. Die Bekanntmachung enthält auch die Frist für 

die An- und Abmeldungen zu den Modulprüfungen. Diese Frist beträgt zwei Wochen, Fristbeginn 

ist der dem Aushang folgende Tag. 

 
(3)  Fristversäumnisse, die Studierende nicht zu vertreten haben, werden im Prüfungsverfahren 

nicht angerechnet. Die Studierenden haben entsprechende Nachweise vorzulegen. 

 
(4)  Absatz 3 gilt bei Inanspruchnahme gesetzlich geregelter Freistellungen im Falle des Mutter-

schutzes, der Elternzeit oder der Pflegezeit entsprechend. Die Voraussetzungen der Nichtanrech-

nung haben die Studierenden in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 
 

(5)  Prüfungen sollen in der Regel sechs Wochen nach dem Prüfungstermin bewertet sein. Bei 

individuellen Prüfungsterminen während des Semesters beginnt die sechswöchige Bewertungs-

frist mit der letzten absolvierten Prüfung. Mündliche Prüfungen sind sofort zu bewerten; das Prü-
fungsergebnis ist dem Prüfling unmittelbar nach Beendigung der Prüfung mitzuteilen. 

 

 
§ 4  

Zulassung zu Prüfungen 

 

(1)  Voraussetzung für die Zulassung zu den Modulprüfungen ist die Immatrikulation im Master-

studiengang Medienmanagement der HTWK Leipzig. Bestimmungen über die Wahlfachhörer-

schaft und das Externat nach der Immatrikulationsordnung der HTWK Leipzig bleiben hiervon un-

berührt. 
 



HTWK Leipzig/Fakultät Informatik und Medien/PrüfO - MMM 4 

(2)  Die Zulassung zu einer Prüfung kann an den Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen 

gebunden sein, die sich aus der Anlage zu dieser Prüfungsordnung (Studienablauf- und Prüfungs-

plan) ergeben. 
 

(3)  Die Zulassung zu den Modulprüfungen nach Maßgabe des Studienablauf- und Prüfungs-

plans erfolgt von Amts wegen. Die (Nicht-)Zulassung wird durch Online-Bekanntgabe in der Regel 

zusammen mit den Prüfungsterminen, mitgeteilt. Die Zulassung ist insbesondere zu verweigern, 
wenn 

 

a) die Voraussetzungen einer Exmatrikulation gegeben sind, 
b) eine nach dem Studienablauf- und Prüfungsplan erforderliche Prüfungsvorleistung 

nicht erbracht oder 

c) einer schriftlichen Auflage des Prüfungsausschusses bzw. des Prüfungsamtes nicht 
nachgekommen worden ist.  

 

Prüfungen, an denen trotz fehlender Zulassung teilgenommen wird, werden nicht bewertet. 

 
(4)  Die Studierenden sind zu allen Erstprüfungen sowie für alle Nachprüfungen und die erste 

Wiederholungsprüfung, für die sie zugelassen sind, automatisch angemeldet. Für Prüfungen, die 

während einer Beurlaubung oder innerhalb der Praxisphase abgelegt werden sollen, hat sich die 
oder der Studierende im Prüfungsamt schriftlich anzumelden. Mit Beantragung einer Zweiten 

Wiederholungsprüfung sind die Studierenden automatisch angemeldet. 

 
(5)  Studierende können sich von Prüfungen, zu denen sie automatisch angemeldet sind, durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Prüfungsamt abmelden. Eine Abmeldung von Zweiten Wie-

derholungsprüfungen ist ausgeschlossen. 

 
(6)  Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit ergeben sich aus § 20 Abs. 4 ff. 

 

 
§ 5  

Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 

 
(1)  In Prüfungen wird den Studierenden eine selbst erbrachte, abgrenzbare Leistung auf der 

Basis einer konkreten Aufgabenstellung abgefordert. Durch das Absolvieren von Prüfungen sollen 

die Studierenden nachweisen, dass sie über einen dem Studienfortschritt entsprechenden Stand 

von Wissen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen verfügen sowie in der Lage sind, fach-
bezogene Aufgabenstellungen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden erfolgreich zu be-

arbeiten und in angemessener Form schriftlich bzw. mündlich darzulegen oder durch Erschaffung 

eines Werkes zu belegen. 
 

(2)  Prüfungen im Sinne dieser Ordnung sind: 

 

a.) Modulprüfungen 

Modulprüfungen sind Bestandteil der Abschlussprüfung und dienen der Feststellung ob die Lern-

ziele eines Moduls erreicht wurden. Sie können aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen glei-

cher oder unterschiedlicher Art bestehen. Die Noten der Modulprüfungen gehen entsprechend 
der Regelungen dieser Ordnung in die Bildung der Gesamtnote der Abschlussprüfung ein. Das      
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Modul wird durch eine Modulprüfung abgeschlossen, die in dieser Ordnung gesondert geregelt 

ist. 

 
b.)  Prüfungsleistungen  

Prüfungsleistungen sind Bestandteil der Modulprüfung und dienen der Feststellung ob Teile oder 

die Gesamtheit der Lernziele eines Moduls erreicht wurden. Sie können aus mehreren Prüfungs-

teilen und/oder Prüfungsarten (Teilleistungen) bestehen. Die Noten der Teilleistungen gehen ent-
sprechend der Regelungen dieser Ordnung in die Bildung der jeweiligen Modulnote ein. In einer 

Prüfungsperiode dürfen maximal zwei nach Studienablauf- und Prüfungsplan zu erbringende 

Erstprüfungen in Pflichtmodulen pro Tag abgenommen werden. Ergebnisse schriftlicher und 
elektronischer Prüfungen werden durch Online-Bekanntgabe oder Aushang an der hierfür vorge-

sehenen Stelle in der Fakultät oder in sonst geeigneter Weise mitgeteilt. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit der Bekanntmachung des Ergebnisses der Prüfung durch schriftliche Mitteilung 
(Prüfungsbescheid). Die Bekanntgabe des Ergebnisses einer mündlichen Prüfung erfolgt unmit-

telbar nach Beendigung der Prüfung.  

 

c.)  Prüfungsvorleistungen  
Prüfungsvorleistungen sind Prüfungen, die entsprechend ihrer Nennung im Studienablauf- und 

Prüfungsplan Voraussetzung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung, Prüfungsteilleistung o-

der der Modulprüfung sind. Prüfungsvorleistungen sind Leistungen, durch die die Studierenden 
nachweisen sollen, dass sie einzelne Aspekte der Lernziele und Kompetenzen eines Moduls er-

folgreich umsetzen können. Prüfungsvorleistungen sind gleichzeitig eine didaktische Methode, 

durch die der Selbstlernprozess der Studierenden durch Vorbereitung und Bearbeitung von Auf-
gabenstellungen oder die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen (Teilnahmebeschei-

nigung (TB)) aktiviert werden. Mit ihnen wird auch festgestellt, ob der Stand von Wissen, Kennt-

nissen, Fertigkeiten und Kompetenzen darauf schließen lässt, dass die Studierenden grundsätz-

lich in der Lage sind, die zugeordnete Prüfungsleistung bzw. Modulprüfung erfolgreich zu beste-
hen. Prüfungsvorleistungen werden ohne Notenvergabe mit lediglich „erfolgreich“ oder „nicht er-

folgreich“ bewertet und können bei der Bewertung „nicht erfolgreich“ beliebig oft wiederholt 

werden. Sie gehen nicht in die Berechnung der Noten von Prüfungsteilleistungen, Prüfungsleis-
tungen, Modulprüfungen oder der Abschlussnote ein. Besondere Bestimmungen für Prüfungsvor-

leistungen sind in § 10 geregelt. 

 
Anzahl, Art, Ausgestaltung und Struktur der Prüfungen sind im Studienablauf- und Prüfungsplan 

geregelt. 

 

(3)  Prüfungsleistungen können in folgenden Prüfungsformen erbracht werden: 
 

1. Klausurarbeiten (PK), 

2. Hausarbeiten (PH), 
3. Referate (PR),  

4. mündliche Prüfungen/mündliche Fachgespräche (PM), 

5. Präsentationen (PP), 

6. Projektarbeiten (PJ), 

7. Fall- oder Feldstudien (PF), 

8. Belege (PB), 

9. Computerarbeiten/Prüfungen am Computer (PC), 
10. Entwürfe (PE), 
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11. Verteidigungen (PV), 

12. Teilnahmebescheinigungen (TB). 

 
(4)  Prüfungsvorleistungen können sein: 

 

1. Planspiele (PVS), 

2. Klausurarbeiten (PVK), 
3. Hausarbeiten (PVH), 

4. Referate (PVR),  

5. mündliche Prüfungen/mündliche Fachgespräche (PVM), 
6. Präsentationen (PVP), 

7. Projektarbeiten (PVJ), 

8. Fall- oder Feldstudien (PVF), 
9. Belege (PVB), 

10. Computerarbeiten/ Prüfungen am Computer (PVC), 

11. Entwürfe (PVE), 

12. Teilnahmebescheinigungen (PVTB). 
 

(5)  Prüfungsvorleistungen sind Leistungen nach Absatz 2, die Voraussetzung für die Zulassung 

zur Erbringung einer Prüfungsleistung nach Absatz 1 sind. Ob eine Leistung Prüfungsleistung oder 
-vorleistung ist, ergibt sich aus dem Integrierten Studienablauf- und Prüfungsplan. Für Prüfungs-

vorleistungen gelten die Regeln für Prüfungsleistungen sinngemäß. Eine Prüfung oder Prüfungs-

vorleistung kann aus mehreren Prüfungsteilen bestehen und/oder auf verschiedene Prüfungsar-
ten erbracht werden. 

 

(6)  Für ausländische Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ist in allen Prüfungen 

ein zweisprachiges Wörterbuch als Hilfsmittel zugelassen. 
 

 

§ 6  
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

 

(1)  Klausurarbeiten sind Aufsichtsarbeiten, in denen die Studierenden nachweisen sollen, dass 
sie über ein ausreichendes Grundlagenwissen verfügen und in begrenzter Zeit, mit begrenzten 

Hilfsmitteln und mittels wissenschaftlicher Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen 

bearbeiten und ihr Wissen in angemessener Form schriftlich darlegen können. Die Studierenden 

können Aufgaben oder Themen zur Auswahl gestellt werden. Klausurarbeiten und sonstige 
schriftliche Arbeiten nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind in der Regel ausgeschlossen. 

 

(2)  Klausurarbeiten haben eine Dauer von mindestens 45 Minuten und höchstens 240 Minuten.  
 

(3)  Für die Dauer von Aufsichtsarbeiten soll die Prüferin oder der Prüfer erreichbar sein. Vor Be-

ginn von Aufsichtsarbeiten haben sich die Studierenden auf Verlangen der aufsichtführenden Per-

son mit amtlichem Lichtbildausweis bzw. Studierendenausweis auszuweisen. Über den Verlauf 

von Aufsichtsarbeiten ist von der aufsichtführenden Person eine Niederschrift anzufertigen, die 

mindestens Angaben über Datum, Uhrzeit, Prüfungsraum, Aufsichtsführende und Dauer der Prü-

fung enthalten sowie die wesentlichen Vorkommnisse vermerken muss. Es ist von einer der auf-
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sichtführenden Personen unter Angabe des Namens zu unterschreiben. Bei Prüfungen am Com-

puter und elektronischen Klausuren soll zudem den Studierenden die Möglichkeit eingeräumt 

werden, sich mit dem Prüfsystem vor Beginn der Prüfung vertraut zu machen. Das technische 
Funktionieren ist durch das Aufsichtspersonal sicher zu stellen. Die elektronischen Daten zur Prü-

fung müssen eindeutig, unverwechselbar und dauerhaft den einzelnen Studierenden zugeordnet 

und gespeichert bzw. archiviert werden.  

 
(4)  Mit sonstigen schriftlichen Arbeiten, zum Beispiel Hausarbeiten, sollen die Studierenden 

nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit ein Thema bzw. eine Aufgabe mit wissenschaftlichen Me-

thoden ihres Fachs problembewusst bearbeiten und darstellen können. Hausarbeiten werden 
von den Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig an-

gefertigt. Konsultationen sind möglich. In Hausarbeiten bearbeiten die Studierenden ein schrift-

lich vorgegebenes Thema (z. B. Planungsaufgabe, Berechnungen, Literaturrecherche) innerhalb 
einer vorgegebenen Frist. 

 

(5)  Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die 

Fortsetzung des Studiums ist, sind, zumindest im Fall einer nicht bestandenen zweiten Wiederho-
lungsprüfung, von zwei Prüfenden zu bewerten. Für die Notenbildung gilt § 12 Abs. 3. 

 

(6)  Die Termine für schriftliche Prüfungsleistungen und Modulprüfungen sind unter Angabe des 
Moduls, der Prüfungsart, der Prüferin oder des Prüfers und des Prüfungsraums mindestens einen 

Monat im Voraus durch Online-Bekanntgabe mitzuteilen. Die Bekanntgabe hat die Fristen für die 

Anmeldung zu und die Abmeldung von Prüfungen anzugeben. An- und Abmeldefristen müssen 
mindestens zwei Wochen betragen. Fristbeginn ist der auf das Datum der Online-Bekanntgabe 

folgende Tag. 

 

(7)  Ergebnisse schriftlicher Prüfungen werden anonymisiert durch Aushang an der hierfür vor-
gesehenen Stelle in der Fakultät oder Online-Bekanntgabe mitgeteilt. Andernfalls erhalten die 

Studierenden eine schriftliche Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung (Prüfungsbescheid). Im 

Falle des Aushangs von Prüfungsergebnissen ist dieser zu datieren, zu unterschreiben und für 
mindestens einen Monat an der Aushangstelle zu belassen. Prüfungsergebnisse gelten einen Mo-

nat nach Datierung des Aushangs als bekannt gegeben (Bekanntgabefiktion). Tritt die Bekannt-

gabefiktion in der vorlesungsfreien Zeit ein, gelten die Prüfungsergebnisse einen Monat nach 
Lehrveranstaltungsbeginn des auf die vorlesungsfreie Zeit folgenden Semesters als bekannt ge-

geben. 

 

 
§ 7  

Mündliche Prüfungsleistungen, Referate und Präsentationen 

 
(1)  Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über ein 

ausreichendes Grundlagenwissen verfügen, die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 

und spezielle Fragestellungen in einem logisch aufgebauten mündlichen Vortrag zu beantworten 

in der Lage sind.  

 

(2)  Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von mindestens 15 und höchstens 60 Mi-

nuten. Sie sind sofort zu bewerten; das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling unmittelbar nach Be-
endigung der Prüfung mitzuteilen. 
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(3)  Mündliche Prüfungsleistungen sind als Einzel- oder Gruppenprüfung von mehreren Prüfen-

den oder von einer Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer oder eines sachkundigen Bei-
sitzenden abzunehmen. Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung sind in ei-

nem Protokoll festzuhalten. Das Prüfungsprotokoll muss auch Beginn und Ende der Prüfung, den 

Prüfungsraum sowie die anwesenden Prüfenden und Beisitzenden beinhalten. Es ist von mindes-

tens einer Prüferin oder einem Prüfer zu unterzeichnen.  
 

(4)  Mit Referaten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit ein Thema 

bzw. eine Aufgabe mit wissenschaftlichen Methoden ihres Fachs problembewusst bearbeiten, do-
kumentieren, visualisieren und vortragen können. In Referaten tragen die Studierenden die Er-

gebnisse ihrer Bearbeitung einer Aufgabenstellung mündlich - und gegebenenfalls unter Verwen-

dung von Präsentations- und Visualisierungsmedien - mit anschließender fachlicher Diskussion 
vor. Referate sind in der Regel stärker theoretisch-analytisch ausgerichtet. Als Bearbeitungszeit 

wird im Studienablauf- und Prüfungsplan die Dauer des vorgetragenen Referates angegeben. Eine 

anschließende fachliche Diskussion sollte die Zeitdauer des eigentlichen mündlichen Referats-

vortrags nicht überschreiten. Eine schriftliche Ausarbeitung ist nicht Bestandteil dieser Prüfungs-
form. Für diese Prüfungsform gelten die formalen Festlegungen von mündlichen Prüfungen. 

 

(5)  Im Rahmen einer Präsentation erfolgt die Bearbeitung einer vorgegebenen Aufgabenstel-
lung oder eines vorgegebenen Themas innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit mit dem 

Ziel, die Ergebnisse zu dokumentieren, zu visualisieren und für ein Laien- oder Fachpublikum ent-

sprechend der jeweiligen Fachkultur vorzutragen. Präsentationen sind in der Regel stärker an-
wendungsorientiert. 

 

 

§ 8  
Projektarbeiten, Fall- oder Feldstudien, Belege, Prüfungen am Computer, Entwürfe, Teil-

nahmebescheinigungen 

 
(1)  Durch Projektarbeiten sowie Fall- oder Feldstudien soll die Fähigkeit zur Entwicklung, 

Durchsetzung und Präsentation von Ideen nachgewiesen werden, gegebenenfalls auch die Fähig-

keit zur Teamarbeit. Hierbei sollen die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, innerhalb 
komplexer Aufgabenstellungen Ziele zu definieren, problemorientierte Lösungsvorschläge und 

praxisbezogene Realisierungskonzepte zu erarbeiten. 

 

(2)  Projektarbeiten sowie Fall- oder Feldstudien werden von Studierenden selbstständig ohne 
Aufsicht durch Prüfungspersonal der HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. Pro-

jektarbeiten sowie Fall- oder Feldstudien sollen eine Dauer von mindestens 2 Wochen und höchs-

tens 6 Monaten haben. Sie können auch als Gruppenarbeit von bis zu sechs Studierende gemein-
schaftlich erbracht werden, wenn der Beitrag jeder oder jedes einzelnen Studierenden nach Inhalt 

und Umfang in geeigneter Weise abgegrenzt wird, deutlich unterscheidbar sowie bewertbar 

bleibt und auch isoliert betrachtet den Anforderungen nach Absatz 1 genügt.  

  

(3)  Für schriftliche Projektarbeiten sowie Fall- oder Feldstudien gilt § 6 Abs. 5 entsprechend. 
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(4)  Belege werden von Studierenden selbstständig ohne Aufsicht durch Prüfungspersonal der 

HTWK Leipzig angefertigt. Konsultationen sind möglich. Bei Belegen handelt es sich um Arbeits-

proben entsprechender Medienprodukte (z.B. Kurzfilme, Webseiten, Fragebögen, etc.). Durch die 
Abgabe eines Beleges sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in der Lage sind, eigenverant-

wortlich die in der Lehrveranstaltung erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei 

der Erstellung eines Medienproduktes anzuwenden.  

 
(5)  Durch Prüfungen am Computer zeigen die Studierenden, dass sie in der Lage sind, mit Com-

puterprogrammen Anwendungen durchzuführen und fachbezogene Problemstellungen zu lösen. 

In Computerarbeiten/ Prüfungen am Computer werden durch die Studierenden vorgegebene Auf-
gabenstellungen mittels Selbstlernprogrammen oder durch Anwendung bzw. Erstellen von Pro-

grammen bearbeitet. Für diese Prüfungsform gelten die formalen Festlegungen von Klausuren. 

 
(6)  Durch einen Entwurf befasst sich die oder der Studierende mit einer vorgegebenen Aufga-

benstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit unter Berücksichtigung der prakti-

schen Umsetzbarkeit und dem Ziel der Präsentation der Ergebnisse in Form von Zeichnungen, 

Skizzen, Modellen, etc. 
 

(7)  Die hinreichende Teilnahme (TB, PVTB) an einer Lehrveranstaltung gilt als erfolgreiche Ab-

legung der Prüfungsleistung im Sinne dieser Ordnung. Die hinreichende Teilnahme zum Erreichen 
des Lernziels setzt den Nachweis der Anwesenheit in mindestens 85% der Lehrveranstaltungen 

voraus. Soweit im Falle des Nichterreichens der vorstehenden Quote Gründe mitursächlich wa-

ren, die Rücktrittsgründe im Sinne dieser Ordnung darstellen, kann auf Antrag der Prüfungsaus-
schuss eine anderweitige Prüfungsleistung zum Nachweis des Erreichens des Lernziels festlegen. 

 

 

§ 9  
Nachteilsausgleich 

 

(1)  Machen Studierende glaubhaft, dass sie wegen einer Behinderung oder länger andauernden 
gesundheitlichen Beeinträchtigung physischer oder psychischer Art nicht und nur eingeschränkt 

in der Lage sind, unter den vorgegebenen Bedingungen eine Prüfung abzulegen, und dadurch ge-

genüber den anderen Prüfungsteilnehmenden konkret benachteiligt sind, entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag über die Gewährung eines geeigneten Nachteilsausgleichs. Eine Be-

hinderung oder länger andauernde gesundheitliche Beeinträchtigung physischer oder psychi-

scher Art im Sinne von Satz 1 ist in der Regel anzunehmen, wenn diese für einen Zeitraum von 6 

Monaten angedauert hat oder die Prognose besteht, dass diese für diese Zeit andauern wird. 
 

(2)  Ein Nachteilsausgleich kann nicht gewährt werden, wenn die Beeinträchtigung die in der 

Prüfung zu ermittelnde Fähigkeit selbst betrifft oder eine persönlichkeitsbedingte generelle in-
haltlich prüfungsbezogene Leistungsbeeinträchtigung darstellt. 

 

(3) Der Antrag soll im Regelfall für Prüfungen im Wintersemester bis spätestens zum 30.11. und 

im Sommersemester bis spätestens zum 31.05. des jeweiligen Jahres gestellt werden und soll 

mindestens einen Vorschlag zu einem Nachteilsausgleich enthalten. An den Vorschlag ist der Prü-

fungsausschuss nicht gebunden.  
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(4)  Der Antrag kann für mehrere Prüfungen oder Prüfungszeiträume gestellt und bewilligt wer-

den. Abhängig von dem auszugleichenden Nachteil kann beispielsweise eine verlängerte Bearbei-

tungszeit, die Gewährung von Erholungspausen, die Erbringung der Prüfung in einer anderen Prü-
fungsform oder auch die Gewährung von persönlichen oder technischen Assistenzen gestattet 

werden.  

 

(5)  Der Prüfungsausschuss kann die Beibringung eines ärztlichen Attestes verlangen. Auf 
Wunsch der Studierenden ist die oder der Beauftrage der Hochschule für Studierende mit Beein-

trächtigung vor Entscheidung des Prüfungsausschusses zu beteiligen.  

 
(6)  Die oder der Beauftragte für Studierende mit Beeinträchtigung berät in Fragen des Verfah-

rens zum Nachteilsausgleich. 

 
 

§ 10  

Besondere Bestimmungen für Prüfungsvorleistungen 

 
(1)  Prüfungstermine von Prüfungsvorleistungen werden in den jeweiligen Veranstaltungen 

durch die Prüfenden bekanntgegeben. 

 
(2) Hausarbeiten, Belege, Projektarbeiten, Laborarbeiten und Referate als Prüfungsvorleistun-

gen sollen in der Regel semesterbegleitend bearbeitet werden. Werden diese Prüfungsvorleistun-

gen nicht semesterbegleitend bearbeitet, sind deren Aufgabenstellungen bis spätestens sechs 
Wochen vor Vorlesungsende auszugeben. 

 

(3)  Prüfungsvorleistungen unterliegen nicht der Protokollpflicht und der Prüfung durch zwei 

Prüferinnen oder Prüfer. 
 

(4)  Die Ergebnisse der Prüfungsvorleistungen sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Vorle-

sungsende bekannt zu geben.  
 

 

§ 11  
Anpassung von Prüfungsbedingungen aus familiären Gründen 

 

(1)  Der Prüfungsausschussvorsitzende kann auf Antrag des Prüflings gestatten, dass Prüfungen 

oder Prüfungsbedingungen angepasst werden, wenn dies erforderlich ist, um familienbedingte 
Nachteile im Prüfungsverfahren auszugleichen. Voraussetzung ist, dass der Prüfling auf Grund der 

Betreuung eigener oder im Familienverbund lebender Kinder oder einer Pflegeverantwortung die 

Prüfung nicht wie vorgeschrieben erbringen kann. Es gilt der Familienbegriff des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie die Prüfung zu erbringen ist, entscheidet die 

oder der Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit der zuständigen Prüferin oder dem zu-

ständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsaus-

gleich kommen beispielsweise verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung 

anderer Medien, alternative Prüfungsformen, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der 

Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. Die Maßnahme des Nachteilsausglei-

ches muss gewährleisten, dass mit der jeweiligen Prüfung das Erreichen des Lernzieles in adäqua-
ter Weise zur Regeldurchführung der Prüfung gewährleistet wird.  
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(2)  Anträge nach Abs. 1 sollen bis vier Wochen vor der Prüfung in Textform an den Prüfungsaus-

schussvorsitzenden gestellt werden. Der Antrag ist zu begründen und ihm sind soweit möglich 
Nachweise zur Glaubhaftmachung beizufügen. Eine Antragstellung ist auch für Prüfungen mög-

lich, die innerhalb eines Urlaubssemesters freiwillig angemeldet wurden.  

 

(3)  Ablehnende Entscheidungen sind zu begründen und durch den gesamten Prüfungsaus-
schuss zu bestätigen. 

 

§ 12  
Bewertung und Notenbildung 

 

(1) Die Bewertung und Ergebnisbekanntgabe von Prüfungen sollen schnell und in für die Stu-
dierenden nachvollziehbarer Weise erfolgen. Die Bewertung schriftlicher Prüfungen ist stets, die 

Bewertung mündlicher Prüfungen auf Verlangen der Studierenden in Textform zu begründen. Die 

Abschlussarbeit soll spätestens drei Wochen, sonstige schriftliche Prüfungen sollen spätestens 

sechs Wochen nach Abgabe bewertet sein. 
 

(2) Zweite Wiederholungsprüfungen werden in der Regel von zwei Prüfenden bewertet. Münd-

liche Prüfungen/ mündliche Fachgespräche müssen von mindestens zwei Prüfenden oder von ei-
ner Prüferin oder einem Prüfer in Anwesenheit eines sachkundigen Beisitzenden bewertet wer-

den. Die Abschlussarbeit muss von zwei Prüfenden bewertet werden. 

 
(3)  Prüfungsleistungen können nur durch Prüferinnen bzw. Prüfer nach folgendem Notensys-

tem bewertet werden: 

 

Note Prädikat Beschreibung 

1,0; 1,3 sehr gut eine hervorragende Leistung 

1,7; 2,0; 2,3 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt 

2,7; 3,0; 3,3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht 

3,7; 4,0 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-
derungen genügt 

5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt 

 
(4)  Abweichend von den vorstehenden Regelungen, kann eine Prüfungsleistung ohne Notenge-

bung (unbenotet) bewertet werden. Diese wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet 

und ist im Studienablauf- und Prüfungsplan entsprechend gekennzeichnet. Die Bewertung „nicht 

bestanden" entspricht der Note 5 (nicht ausreichend).  
 

(5)  Für eine Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, wird aus den Bewer-

tungen der einzelnen Prüfungsleistungen eine Modulnote gebildet. Die Modulnotenbildung er-
folgt, nachdem alle Prüfungsleistungen des Moduls bewertet wurden. Wird im Studienablauf- und 

Prüfungsplan keine andere Gewichtung ausgewiesen, errechnet sich die Modulnote aus dem 
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arithmetischen Mittel der Noten der einbezogenen Prüfungsleistungen. Dabei bleiben unbeno-

tete Prüfungsleistungen unberücksichtigt. Unbenotete Prüfungsleistungen müssen zum Beste-

hen der Modulprüfung mit „bestanden“ bewertet sein und können nicht kompensiert werden.  
 

(6) Für eine Prüfungsleistung, die aus mehreren Prüfungsteilen und/oder Prüfungsarten (Teil-

leistungen) besteht, wird aus den Bewertungen der Teilleistungen (Einzelnoten) eine Gesamtnote 

gebildet. Wird im Studienablauf- und Prüfungsplan keine andere Gewichtung ausgewiesen, er-

rechnet sich die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten.  

 

(7) Eine Prüfungsvorleistung wird mit „erfolgreich" oder „nicht erfolgreich" bewertet. Die Be-

wertung „nicht erfolgreich" entspricht der Note 5 (nicht ausreichend). Bewertungen von Prü-

fungsvorleistungen werden bei nachfolgenden Notenbildungen nicht berücksichtigt. 

 
(8)  Im Falle der Modul- oder Gesamtnotenbildung wird nur die erste Dezimalstelle des errech-

neten arithmetischen oder nach Studienablauf- und Prüfungsplan gewichteten Mittels berück-

sichtigt und ausgewiesen. Alle weiteren Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen. Als Mo-

dul- oder Gesamtnote können sich damit im Durchschnitt ergeben: 
 

Durchschnittsnote Gesamtprädikat 

bis einschließlich 1,5 sehr gut 

1,6 bis einschließlich 2,5 gut 

2,6 bis einschließlich 3,5 befriedigend 

3,6 bis einschließlich 4,0 ausreichend 

ab 4,1 nicht ausreichend 

 

(9)  Bewerten mehrere Prüfende eine Prüfung, ergibt sich die Gesamtbewertung aus dem arith-

metischen Mittel der Einzelbewertungen. Wurde die Abschlussarbeit von nur einer Prüferin oder 
einem Prüfer mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewertet, bestellt der Prüfungsausschuss eine 

dritte Prüferin oder einen dritten Prüfer. Wird auch in der dritten Bewertung die Note 5 (nicht aus-

reichend) vergeben, ist die Abschlussarbeit nicht bestanden. In allen anderen Fällen ergibt sich 

die Gesamtbewertung aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Auch wenn sich da-

nach ein arithmetisches Mittel größer als 4,0 errechnet, wird die Abschlussarbeit mit der Note 4,0 

(ausreichend) bewertet. Absatz 8 gilt entsprechend. 

 
(10)  Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem entsprechend den Leistungs-

punkten (ECTS-Punkten) gewichteten Mittel der Modulnoten. Absatz 8 gilt entsprechend.  

Neben der Abschlussnote wird zusätzlich eine Einordnung der erzielten Note in Relation zu ande-
ren Absolventinnen und Absolventen des Studienganges ausgewiesen. Sie folgt den aktuellen 

Empfehlungen des ECTS-Users’ Guide und wird in der Regel auf der Grundlage der Notenvertei-

lungen des Abschlussjahrganges und zwei vorhergehender Jahrgänge errechnet und im Diploma 

Supplement ausgewiesen. 
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§ 13  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

 
(1)  Eine Prüfungsleistung gilt als mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewertet, wenn Studie-

rende bei einem Prüfungstermin, zu dem sie angemeldet sind, unentschuldigt fehlen, diesen ohne 

hinreichenden Grund versäumt oder wenn sie von einer Prüfung, die sie angetreten haben, ohne 

hinreichenden Grund zurücktreten. Satz 1 gilt bei Überschreitung von vorgegebenen Bearbei-
tungszeiten entsprechend. 

 

(2)  Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Grund ist unverzüglich, spätes-
tens jedoch bis zum Ablauf des dritten auf den Prüfungstermin oder das Ende der Bearbeitungs-

zeit folgenden Werktags, schriftlich gegenüber dem Prüfungsamt glaubhaft zu machen und dabei 

die Anerkennung als Versäumnis- bzw. Rücktrittsgrund zu beantragen. Ein Rücktritt nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses ist ausgeschlossen.  

 

(3)  Im Krankheitsfall haben die Studierenden innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist einen 

ärztlichen Nachweis zu erbringen. Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähig-
keit reicht im Regelfall eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit 

aus, es sei denn, es bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als nicht un-

wahrscheinlich vermuten oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht geeignet, die Prüfungsunfähigkeit nachzuweisen. Als 

prüfungsunfähig gilt auch, wer glaubhaft macht, dass ein der eigenen elterlichen Sorge unterfal-

lendes Kind krank (gewesen) ist. 
 

(4)   Wird der geltend gemachte Grund anerkannt, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Über 

die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse 

sind anzurechnen. Ein Rücktritt nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist ausgeschlossen. 
 

(5)  Eine Prüfung wird mit der Note 5 (Sanktionsnote) bewertet, wenn die Studierenden versu-

chen, das Prüfungsverfahren oder ein Prüfungsergebnis durch Drohung, Täuschung oder Benut-
zung unerlaubter Hilfsmittel zu beeinflussen. Wer den Ablauf einer Prüfung stört oder zu stören 

versucht (Ordnungsverstoß), kann von der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird 

die Prüfung mit der Sanktionsnote bewertet. Zeit und Grund des Prüfungsausschlusses sind im 
Prüfungsprotokoll zu vermerken. In Fällen des Satzes 1 sind die betreffenden Studierenden zuvor 

anzuhören, in Fällen des Satzes 2 soll zuvor abgemahnt werden. 

 

 
§ 14  

Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1)  Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens 4,0 (ausreichend) be-

trägt. In diesem Fall werden Leistungspunkte (ECTS-Punkte) erworben. Besteht eine Modulprü-

fung aus mehreren Prüfungsleistungen, kann das Bestehen einer Modulprüfung davon abhängig 

gemacht werden, dass bestimmte Prüfungsleistungen mindestens mit der Note 4,0 (ausreichend) 

bewertet sein müssen. Wird das Bestehen einer Prüfungsleistung nicht ausdrücklich gefordert, 

können mit der Note 5,0 (nicht ausreichend) bewertete Prüfungsleistungen durch andere Prü-

fungsleistungen desselben Moduls ausgeglichen werden. Dies ergibt sich aus dem Studienablauf- 
und Prüfungsplan und der Modulbeschreibung.  
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(2)  Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche nach dem Studienablauf- und Prüfungs-

plan erforderliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine Masterprüfung, die nicht innerhalb von 
vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden.  

 

(3)  Haben Studierende eine Prüfung nicht bestanden, so haben sie sich über die Möglichkeit 

und die Modalitäten der Wiederholung unverzüglich zu informieren. Sie erhalten auf Anfrage beim 
Prüfungsamt Auskunft darüber, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist 

die Modulprüfung wiederholt werden kann.  

 
(4)  Wurde die Masterprüfung nicht bestanden, wird der Studentin oder dem Studenten auf 

schriftlichen Antrag eine Bescheinigung über die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen 

und die erworbenen Leistungspunkte ausgestellt. Die Bescheinigung muss erkennen lassen, dass 
die Masterprüfung nicht bestanden ist und ob noch ein Prüfungsanspruch besteht. Eine Exmatri-

kulationsbescheinigung erhält die Studentin oder der Student, sobald sie oder er ein vollständig 

ausgefülltes Abmeldeformular (Laufzettel) im Dezernat Studienangelegenheiten abgegeben hat. 

 
 

§ 15  

Wiederholung von Prüfungen 
 

(1)  Eine nicht bestandene Erstprüfung muss innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Prü-

fungsergebnisses wiederholt werden (Erste Wiederholungsprüfung). Die Jahresfrist gilt als ge-
wahrt, wenn die Erste Wiederholungsprüfung in der auf die Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-

ses folgenden übernächsten Prüfungsperiode abgelegt wird. Nach Ablauf der Frist gilt die Erste 

Wiederholungsprüfung als nicht bestanden. 

  
(2)  Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so sind alle 

nicht bestandenen Prüfungsleistungen zu wiederholen. Als bestanden bewertete Prüfungsleis-

tungen dürfen nicht wiederholt werden.  
 

(3)  Die Zulassung zur Wiederholung einer Ersten Wiederholungsprüfung (Zweite Wiederho-

lungsprüfung) bedarf einer schriftlichen Antragstellung. Der Antrag muss spätestens einen Monat 
nach Ablauf der auf die Bekanntgabe des Ergebnisses der Ersten Wiederholungsprüfung folgen-

den Prüfungsperiode beim Prüfungsamt eingehen. Zugelassen wird nur zu dem auf die Antrag-

stellung folgenden nächstmöglichen individuellen Prüfungstermin. Absatz 1 gilt entsprechend. 

Mit Nichtbestehen einer Zweiten Wiederholungsprüfung ist die Prüfung endgültig nicht bestan-
den. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 

 

 
§ 16  

Anrechnung von Studienzeiten, Leistungsnachweisen und ECTS-Punkten 

 

(1)  An der HTWK Leipzig oder an einer anderen Hochschule erbrachte Studienzeiten, (berufs-) 

praktische Tätigkeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag der Studierenden an-

erkannt, es sei denn, der Prüfungsausschuss weist wesentliche Unterschiede hinsichtlich der er-
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worbenen Kompetenzen nach. Die Anerkennung außerhalb der HTWK Leipzig erworbener Ab-

schlüsse zur Berücksichtigung im Rahmen der fachbezogenen Fremdsprachenausbildung erfolgt 

im Einvernehmen mit dem Hochschulkolleg der HTWK Leipzig. 
 

(2)  Die Anerkennung kann nur auf Antrag der Studierenden erfolgen. Der Antrag ist schriftlich, 

unter Beifügung der für die Anerkennung notwendigen Unterlagen zu stellen. Er muss spätestens 

eine Woche nach Bekanntgabe des Erstprüfungstermins, bei Prüfungen ohne vorherigen Aushang 
spätestens eine Woche vor dem Erstprüfungstermin der Prüfung, hinsichtlich der die Anerken-

nung erfolgen soll, beim Prüfungsamt eingehen. Ein solcher Antrag ersetzt nicht die Abmeldung 

von Prüfungen nach § 4 Abs. 5. Die Feststellung der Anerkennung trifft der Prüfungsausschuss. Die 
Anerkennung von im Ausland zu erbringenden Leistungsnachweisen kann auch vor Antritt des 

Auslandsaufenthalts vorweggenommen werden (Learning Agreement). 

 
(3)  Außerhalb von Hochschulen erbrachte Leistungen können auf Studienzeiten, (berufs-) prak-

tische Tätigkeiten, Leistungsnachweise und Leistungspunkte auf Antrag der Studierenden ange-

rechnet werden. Der Antrag ist schriftlich, unter Beifügung der für die Anrechnung notwendigen 

und geeigneten Unterlagen zu stellen. Ein Anrechnungsantrag muss spätestens eine Woche vor 
dem Erstprüfungstermin der Prüfung, hinsichtlich der die Anrechnung erfolgen soll, beim Prü-

fungsamt eingehen. Die Anrechnung erfolgt, soweit die Vorleistungen nach Art, Inhalt, Umfang 

und Anforderungen denjenigen des Masterstudienganges Medienmanagement an der HTWK 
Leipzig gleichwertig sind (Äquivalenz). Die Anrechnung darf nicht mehr als die Hälfte der im Stu-

diengang zu erwerbenden Leistungspunkte betragen. Übersteigen die anrechenbaren Leistungen 

der Studierenden diesen Umfang, so haben sie auf Verlangen verbindlich festzulegen, auf welche 
Leistungen die Anrechnung erfolgen soll. 

 

(4)  Die Versagung der Anerkennung oder Anrechnung ist in Textform zu begründen.  

 
(5)  Anerkannte Leistungsnachweise werden mit der vergebenen Note übernommen, wenn das 

dabei angewandte Notensystem mit dem des Masterstudiengangs Medienmanagement der 

HTWK Leipzig vergleichbar ist. Liegt keine unmittelbare Vergleichbarkeit nach Satz 1 vor, erfolgt 
die Anerkennung anhand geeigneter ECTS-Einstufungstabellen. Liegen keine geeigneten ECTS-

Einstufungstabellen oder andere geeignete Notenumrechnungstabellen vor, erfolgt die Noten-

umrechnung anhand der modifizierten Bayerischen Formel. Ist dies nicht möglich oder ist keine 
Note ausgewiesen, wird der Leistungsnachweis als „erfolgreich“ bewertet. 

 

 

§ 17  
Prüfungsausschuss und Prüfungsamt 

 

(1)  Für die Organisation der Modulprüfungen sowie für die Erledigung der durch diese Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss, bestehend aus fünf Profes-

sorinnen und Professoren der Hochschule und einer Studentin oder einem Studenten der Fakul-

tät, gebildet. 

 

(2)  Der Fakultätsrat bestellt die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Er bestimmt den Vorsit-

zenden und dessen Stellvertreter sowie den Stellvertreter für das studentische Mitglied. Die Amts-

zeit der Professorinnen und Professoren beträgt drei Jahre, die der Studierenden ein Jahr. Die 
Wiederwahl ist möglich.  
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(3)  Der Prüfungsausschuss überwacht die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er berichtet dem 

Fakultätsrat in regelmäßigen Abständen über seine Arbeit. Der Prüfungsausschuss gibt Anregun-
gen zur Reform von Prüfungsordnungen, Studienordnungen und Studienplänen. 

 

(4)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind berechtigt, Prüfungen beizuwohnen, wenn es 

die Erfüllung ihrer Aufgaben erfordert. Sie unterliegen der Pflicht zur Verschwiegenheit, worauf 
sie zu Beginn ihrer Tätigkeit vom Vorsitzenden hinzuweisen sind. Satz 1 gilt nicht für studentische 

Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich in demselben Prüfungszeitraum der gleichen Prü-

fung zu unterziehen haben. 
 

(5)  Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere zur Prüfungsorganisation, bedient sich 

der Prüfungsausschuss eines Prüfungsamtes. Er kann dem Prüfungsamt die Wahrnehmung be-
stimmter Aufgaben dauerhaft übertragen. Zeugnisse und Urkunden werden durch das Prüfungs-

amt ausgestellt. 

 

 
§ 18  

Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses 

 
(1)  Der Prüfungsausschuss entscheidet neben den ausdrücklich in dieser Prüfungsordnung ge-

nannten Fällen in allen die Anwendung der Prüfungs- oder Studienordnung betreffenden Fragen. 

Er ist insbesondere zuständig für  
a) die Beschlussfassung über Organisation und Durchführung der Modulprüfungen, 

b) die Bestellung der Prüfenden und Beisitzenden für die Prüfungen, 

c) Entscheidungen über die Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen (§ 16),  

d) Entscheidungen über Anträge zur Zweiten Wiederholungsprüfung, 
e) Entscheidungen über die Einziehung von Zeugnissen und Urkunden, 

f) Entscheidungen über die Ungültigkeit der Masterprüfung, 

g) Entscheidungen bezüglich Fristüberschreitung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungs-
verstoß, 

h) Stellungnahmen bzw. Abhilfeentscheidungen im Widerspruchsverfahren zu Studien- und Prü-

fungsangelegenheiten. 
 

(2)  Der Prüfungsausschuss wird mindestens einmal pro Semester von dem oder der Vorsitzen-

den einberufen. Er tagt nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend 
ist, und beschließt mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.  

 
(3)  Alle Entscheidungen des Prüfungsausschusses zu studentischen Anträgen sind den Be-

troffenen schriftlich mitzuteilen. Die Ablehnung von Anträgen ist zu begründen. 

 

(4)  Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufgaben seiner oder seinem Vorsitzenden übertra-

gen. Die Entscheidungen sind aktenkundig zu machen und dem Prüfungsausschuss zu seiner je-

weils nächsten Sitzung vorzulegen. Die oder der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des 

Prüfungsausschusses. 
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§ 19  

Prüfende und Beisitzende 

 
(1)  Zur Prüferin oder zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer die Voraussetzungen nach § 36 

Abs. 6 SächsHSG erfüllt. Die Namen der Prüfenden sollen zusammen mit dem Prüfungstermin (§ 

3 Abs. 2) bekannt gegeben werden. Den Prüfenden obliegt die ordnungsgemäße Durchführung 

und Bewertung von Prüfungen. 
 

(2)  Zu Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die mit dieser Prüfungsordnung ver-

traut sind und die für den jeweiligen Prüfungsgegenstand erforderliche Sachkunde besitzen. 
Beisitzende unterstützen die Prüfenden administrativ. Beisitzenden steht weder ein Bewer-

tungsrecht noch ein Frage- oder Aufgabestellrecht zu.  

 
(3)  Prüfende und Beisitzende werden vom Prüfungsausschuss bestellt. Die Bestellung kann ma-

ximal ein Studienjahr im Voraus erfolgen. Prüfende und Beisitzende sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. 

 
 

§ 20  

Mastermodul 
 

(1)  Das Mastermodul besteht aus der Masterarbeit, dem Masterseminar und dem Kolloquium. 

Die Gesamtnote des Mastermoduls ergibt sich aus der Note für die Masterarbeit und der Note für 
die Verteidigung im Verhältnis zwei zu eins. Für das erfolgreich bestandene Mastermodul werden 

30 Leistungspunkte (ECTS-Punkte) vergeben. 

 

(2)  Das Masterseminar findet begleitend zur Masterarbeit statt. Das Masterseminar ist mit einer 
Präsentation als Prüfungsleistung abzuschließen. Die Präsentation ist unbenotet. 

 

(3)  In der Masterarbeit sollen die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, ein fachspezi-
fisches Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig nach wissenschaftlichen Me-

thoden zu bearbeiten, es in fachübergreifende Zusammenhänge einzuordnen und wissenschaft-

liche Erkenntnisse weiterzuentwickeln. 
 

 (4)  Die Masterarbeit wird von einer Professorin oder einem Professor oder einem anderen zur 

Abnahme von Prüfungen berechtigten Mitglied der HTWK Leipzig betreut.  

 
(5)  Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt frühestens, wenn alle Modulprüfungen 

des ersten Semesters bestanden sind. Die Studierenden können das Thema und den Betreuer vor-

schlagen, ohne dass insoweit Rechtsansprüche begründet werden. Ein Thema wird den Studie-
renden einen Monat nach Abschluss der letzten Modulprüfung (ohne Mastermodul) zugeteilt, 

wenn er sich nicht selbst darum bemüht hat. Die Ausgabe des Themas erfolgt über das Prüfungs-

amt. Thema und Zeitpunkt der Ausgabe sind durch das Prüfungsamt aktenkundig zu machen. Das 

Thema kann auch im Wiederholungsfall insgesamt nur einmal und nur innerhalb eines Monats 

nach Ausgabe zurückgegeben werden. Mit der Rücknahme sollen die Studierenden einen alterna-

tiven Themenvorschlag einreichen. 
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(6)  Die Masterarbeit muss spätestens 20 Wochen nach der Ausgabe beim Prüfungsamt in digi-

taler Form eingereicht werden. Die Übersendung der Datei mit der Prüfungsleistung muss fristge-

recht per E-Mail oder durch Einreichung eines Datenträgers per Post oder Einwurf in die Fristen-
briefkästen der HTWK Leipzig oder über eine dafür zugelassene elektronische Dateiablage erfol-

gen. Das Regelformat ist eine PDF-Datei. Die Ausgabe ist aktenkundig festzuhalten. Mit der Aus-

gabe des Themas der Abschlussarbeit wird durch die Prüfer festgelegt, ob zusätzlich zur digitalen 

Fassung der Abschlussarbeit ein oder zwei gebundene Papierexemplare der Arbeit eingereicht 
werden müssen. Das gebundene Papierexemplar ist direkt beim Gutachter abzugeben. Maßgeb-

lich für die Bewertung ist auch in diesem Fall das digitale Exemplar. Thema, Aufgabenstellung und 

Umfang der Arbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten wer-
den kann. Die Bearbeitungszeit kann auf Antrag der oder des Studierenden in Textform verlängert 

werden. Über den Antrag beschließt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem Betreuer. Eine 

Verlängerung darf bei Vorliegen eines besonders begründeten Ausnahmefalls nur einmalig und 
um maximal zwei Monate gewährt werden. 

 

(7)  Bei der Abgabe haben die Studierenden schriftlich zu versichern, dass sie die Masterarbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 

(8)  Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern nach § 12 Abs. 1 und 3 zu bewerten. 
Eine Prüferin bzw. ein Prüfer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Masterarbeit sein. Wird die 

Masterarbeit von nur einer Prüferin bzw. einem Prüfer mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewer-

tet, bestellt der Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin bzw. einen dritten Prüfer. Vergibt auch 
diese bzw. dieser die Note 5 (nicht ausreichend), ist die Masterarbeit nicht bestanden. In allen an-

deren Fällen wird das arithmetische Mittel der Einzelnoten gebildet. Vergibt die dritte Prüferin o-

der der dritte Prüfer die Note 4,0 (ausreichend) oder besser und ergibt das arithmetische Mittel 

der Einzelnoten einen Wert von 4,1 oder schlechter (nicht ausreichend), wird die Masterarbeit ins-
gesamt mit 4,0 (ausreichend) bewertet. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen 

nicht überschreiten. 

 
(9)  Die Masterarbeit ist in im Kolloquium zu verteidigen. In der Verteidigung sollen die Studie-

renden zeigen, dass sie in der Lage sind, während eines wissenschaftlichen Gesprächs Inhalt, Me-

thodik sowie Ergebnis ihrer Masterarbeit zu erläutern und diesbezügliche Fragen zu beantworten.  
 

(10) Voraussetzungen für die Zulassung zu diesem Kolloquium sind:  

 

a) die Bewertung der Masterarbeit mit mindestens 4,0 (ausreichend), 
b) das erfolgreiche Abschließen aller anderen Modulprüfungen, 

c) das Vorliegen der Bedingungen des § 4 Abs. 1 und 3. 

 
Zwischen Abgabe der Masterarbeit und Kolloquium sollen nicht mehr als zwei Monate liegen. 

 

(11)  Der Vortrag im Rahmen der Verteidigung soll 30 Minuten dauern, die anschließende Diskus-

sion weitere 30 Minuten nicht überschreiten. Die Verteidigung wird wie eine mündliche Prüfungs-

leistung bewertet. Zur Durchführung wird eine vom Prüfungsausschuss zu bestätigende Prü-

fungskommission gebildet, die eine Professorin oder ein Professor der Hochschule als Vorsit-

zende oder Vorsitzender leitet. Sie besteht mindestens aus den beiden Prüferinnen bzw. Prüfern 
für die schriftliche Arbeit.  
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§ 21  

Zeugnisse und Urkunden 

 
(1)  Über die bestandene Masterprüfung erhält die Studentin oder der Student in der Regel in-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des letzten Prüfungsergebnisses ein Zeugnis in deut-

scher Sprache. Zeugnisse sind vom Dekan oder der Dekanin sowie von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Sie tragen das Datum, an dem die jeweils letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist und sind mit dem Siegel der HTWK Leipzig zu versehen. 

 

(2)  In das Zeugnis der Masterprüfung sind der Studiengang, die Modulnoten, die ECTS-Punkte, 
das Thema der Masterarbeit und das Gesamtprädikat sowie die Gesamtnote der Masterprüfung 

aufzunehmen. Alle Noten sind mit einer Dezimalstelle anzugeben.  

 
(3)  Mit dem Abschlusszeugnis erhalten die Studierenden die Masterurkunde über die Verlei-

hung des Grades „Master of Engineering“ in deutscher und englischer Sprache. Die Masterur-

kunde ist vom Dekan oder der Dekanin und sowie von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses zu unterzeichnen. Sie trägt das Datum des Abschlusszeugnisses und ist mit dem Sie-
gel der HTWK Leipzig zu versehen. 

 

(4)  Zusätzlich zu Zeugnis und Masterurkunde wird den Studierenden eine detaillierte Erläute-
rung zu Voraussetzungen, Zielen und Inhalten des absolvierten Studiengangs in englischer Spra-

che (Diploma Supplement) ausgehändigt. Die Gliederung des Diploma Supplement folgt der je-

weils geltenden Vorgabe der Hochschulrektorenkonferenz. Das Zeugnis wird ergänzend als 
„Transcript of Records“ in englischer Sprache ausgestellt. 

 

(5) Zeugnisse, Masterurkunden, Diploma Supplements und Transcripts of Records werden 

durch das Prüfungsamt ausgestellt. Das Prüfungsamt kann die Herausgabe fehlerhafter oder in-
haltlich falscher Zeugnisse, Masterurkunden und Diploma Supplements verlangen. 

 

 
§ 22  

Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1)  Wird bei einer Prüfung ein Täuschungsversuch im Sinne des § 13 Abs. 5 erst nach Aushändi-

gung des Abschlusszeugnisses bekannt, kann nachträglich die Note 5 (nicht ausreichend) gege-

ben und gegebenenfalls die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.  

 
(2)  Hat eine Studentin oder ein Student vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie oder er eine 

Modulprüfung ablegen konnte, für deren Abnahme sie bzw. er die Voraussetzungen nicht erfüllt 

hatte, und wird dies erst nach Aushändigung eines Zeugnisses bekannt, kann die Modulprüfung 
mit der Note 5 (nicht ausreichend) bewertet und gegebenenfalls die Masterprüfung für „nicht be-

standen“ erklärt werden.  

 

(3)  Unrichtige Zeugnisse sind einzuziehen und gegebenenfalls mit zutreffendem Inhalt neu aus-

zuhändigen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterurkunde, das Diploma Supplement 

und das Transcript of Records einzuziehen, wenn die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt 

wurde. 
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(4)  Dem Studenten oder der Studentin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. Entscheidungen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 können nur innerhalb von fünf Jahren 

nach Datierung des Zeugnisses getroffen werden. 
 

 

§ 23  

Aufbewahrung und Einsichtnahme der Prüfungsunterlagen  
 

(1) Die Studierenden betreffende Prüfungsunterlagen werden entsprechend der Archivord-

nung aufbewahrt und archiviert. 
 

(2) Studierenden wird innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des entsprechenden Prü-

fungsergebnisses Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Ort und Zeit der Einsichtnahme le-
gen die Prüferinnen und Prüfer im Benehmen mit den betreffenden Studierenden fest.  

 

 

§ 24  
Widerspruchsverfahren 

 

(1)  Das Widerspruchsverfahren an der HTWK Leipzig findet hinsichtlich belastender Verwal-
tungsakte nach dieser Ordnung statt.  

 

(2)  Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich 
bei der Rektorin bzw. beim Rektor der HTWK Leipzig oder bei Stelle, welche die Entscheidung ge-

troffen hat, zu erheben. Der Widerspruch kann auch zur Niederschrift des Justitiariats der HTWK 

Leipzig erhoben werden. Der Widerspruch kann innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der 

Entscheidung erhoben werden, wenn eine Belehrung der oder des Studierenden über die Mög-
lichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfs unterblieben ist (§ 58 VwGO). 

 

(3)  Die Studierenden sind zur verfahrensrechtlichen Mitwirkung verpflichtet. Im Falle der Wi-
derspruchserhebung gegen eine Prüfungsbewertung sollte eine nachvollziehbare Darlegung ei-

nes Bewertungsfehlers und/oder der begründeten Behauptung der Verletzung einer wesentlichen 

Vorschrift des Prüfungsverfahrens erfolgen. Die Verletzung dieser Vorschrift muss ursächlich für 
die angegriffene Prüfungsbewertung gewesen sein oder es darf nicht auszuschließen sein, dass 

sie hätte ursächlich gewesen sein können. 

 

(4)  Soweit dem Widerspruch stattgegeben wird, entscheidet der Prüfungsausschuss durch Ab-
hilfebescheid. Kann dem Widerspruch nicht abgeholfen werden, ergeht ein Widerspruchsbe-

scheid. Diesen erlässt die Rektorin bzw. der Rektor der HTWK Leipzig. Der Widerspruchsbescheid 

ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und der oder dem Studierenden 
zuzustellen. Der Widerspruchsbescheid legt fest, wer die Kosten des Verfahrens trägt.  

 

(5)  Gegen die belastende Entscheidung und den Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Leipzig erhoben werden.  

 

 



HTWK Leipzig/Fakultät Informatik und Medien/PrüfO - MMM 21 

§ 25  

Überleitungs- und Schlussbestimmungen 
 

(1)  Die Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Medienmanagement wurde am 12. Juli 2023 

und 22. März 2024 vom Fakultätsrat der Fakultät Informatik und Medien beschlossen und am 9. 

April durch das Rektorat genehmigt. Sie tritt zum Sommersemester 2024 in Kraft. Sie gilt für alle 
ab dem Sommersemester 2020 erst- und neueingeschrieben Studierenden. 

 

(2)  Für Studierende, die Module aus der für sie zuletzt vor dieser Prüfungsordnung geltenden 

Prüfungsordnung (PrüfO - MMM in der Fassung vom 29. November 2022) begonnen oder abge-
schlossen haben gilt:  

a)  Abgeschlossene Module einer vorherigen Modulversion werden von Amts wegen für die 

aktuelle Modulversion anerkannt.  
b) Begonnene, nicht abgeschlossene Module einer vorherigen Modulversion werden nach 

den Vorgaben der aktuellen Modulversion dieser Prüfungsordnung beendet. Die Prü-

fungsversuche zählen fort.  
c) Das nicht mehr angebotene Wahlpflichtmodul I169 Arbeits- und Umweltschutz wird auf 

die Leistungspunkte für den Wahlpflichtbereich angerechnet. 

d) Die Sätze a) und b) werden für die folgend aufgezählten Module entsprechend der nach-

stehenden Tabelle angewendet: 
 

Vorheriges Modul Äquivalentes aktuelles Modul  

W543 Management II (Controlling und Strate-

gisches Management) 

W998 Controlling und Strategisches Manage-

ment 

W459 Management III (Marketing)  W272 Marketing 

W709 Personalmanagement und Führung W391 Personalmanagement und Führung 

W414 Management IV (Wirtschaftsrecht) W637 Wirtschaftsrecht 

I135 Interfacedesign I I557 Interfacedesign 

C314 Innovative Rechnerarchitekturen C166 Innovative Rechnerarchitekturen 

W679 Produktions- und Logistikmanagement W493 Produktions- und Logistikmanagement 

 

(3)  Glauben Studierende, aus der für sie zuletzt vor dieser Prüfungsordnung geltenden Ordnung 

dieses Studiengangs eine für sich günstigere Regelung herleiten zu können, so können sie die An-
wendung dieser Regel schriftlich beantragen. Die Antragstellung ist bis spätestens 30. September 

2025 möglich. 

 
(4)  Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Medienmanagement wird im Internet-

portal der HTWK Leipzig unter www.htwk-leipzig.de veröffentlicht. 
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Anlage 
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20MMM – Medienmanagement | Master

Allgemein

Studiengangskürzel 20MMM
Version: 2

Studiengang Medienmanagement | Master
Media Management | Master

Fakultät FIM-TEC: Technische Medienstudiengänge - Fakultät Informatik und Medien

Abschluss Master

Erste Immatrikulation (gültig ab) 2020

Status Aktiv

Regelstudienzeit in Semestern 3 Semester

Erforderliche Leistungspunkte 90

Studienmodus In Vollzeit studierbar

Studienmodell Keine Angabe

Für den Auslandsaufenthalt
empfohlen

-

Studiengangverantwortliche Prof. Dr.-Ing. Michael Reiche
michael.reiche@htwk-leipzig.de

Hinweise Diesen Studiengang finden Sie unter www.htwk-leipzig.de/mmm.

mailto:michael.reiche@htwk-leipzig.de
http://www.htwk-leipzig.de/mmm
https://modulux.htwk-leipzig.de/modulux/studiengang/324
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Integrierter Studienablauf- und Prüfungsplan

Struktureinheit / Modul ECTS

SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum)
Prüfungs(vor)leistung (Gewicht, Dauer)

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem.

Agile Produktentwicklung in der Medienindustrie
Agile Product Development in Media Industry
Pflichtmodul I341

10 4/0.5/0/0 0/1.5/0/0
PE 1 50%
14 Wo.

PP 1 50%
20 Min.

Personalmanagement und Führung
Human Resource Management and Leadership
Pflichtmodul W391.3

5 2/2/0/0
PK 1 75%
90 Min.

PP 1 25%
10 Min.

Controlling und Strategisches Management
Cost Accounting and Strategic Management
Pflichtmodul W998.3

5 2/0/2/0
PK

60 Min.

Marketing
Marketing
Pflichtmodul W272.3

5 2/2/0/0
PJ

5 Wo.

Masterprojekt I
Master's Project I
Pflichtmodul I351.2

5 0/1/0/0
PJ

4 Wo.

Wirtschaftsrecht
Economic and Business Law
Pflichtmodul W637.3

5 2/2/0/0
PK

90 Min.

Designmanagement
Design Management
Pflichtmodul I805.1

5 3/0/0/0
PP 50%
15 Min.
PH 50%
14 Wo.

Innovative Medientechnologien
Innovative Media Technologies
Pflichtmodul I422.1

5 0/2/0/0
PP 50%
20 Min.
PH 50%
10 Wo.

Masterprojekt II
Master's Project II
Pflichtmodul I370.2

5 0/1/0/0
PJ

4 Wo.

Mastermodul
Master's Module
Pflichtmodul I835.2

30 0/1/0/0
PP 2

10 Min.
PH 1 66.67%

20 Wo.
PV 1 33.33%

60 Min.

Wahlpflicht
Die Studierenden belegen im 1. und 2. Semester jeweils ein Modul.
Es sind mind. 2 Module zu wählen.

10 5 5

Zeitungswirtschaft
Newspaper Economics
Wahlpflichtmodul G643.2*

5 1/1/0/0
PH

12 Wo.

Interfacedesign
Interfacedesign
Wahlpflichtmodul I557.2

5 2/2/0/0
PK

90 Min.

https://modulux.htwk-leipzig.de/modulux/studiengang/324
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Struktureinheit / Modul ECTS

SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum)
Prüfungs(vor)leistung (Gewicht, Dauer)

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem.

Data Warehousing
Data Warehousing
Wahlpflichtmodul C112.2

5 2/1/1/0
PVB

PK 1 50%
90 Min.

PJ 1 50%
10 Wo.

Computeranimation
Computer Animation
Wahlpflichtmodul I357.1

5 0/1/0/3
PJ

12 Wo.

Elektronische Berichterstattung, Reportage, Dokumentation
Electronic Field Production
Wahlpflichtmodul I604.1

5 0/2/2/0
PB

10 Wo.

Kalkulation in Buchverlagen
Calculation in Publishing Houses
Wahlpflichtmodul G757.1

5 1/0/1/0
PK

90 Min.

Audioproduktion
Audio Production
Wahlpflichtmodul I325.2

5 0/2/0/2
PJ

10 Wo.

Content Management Systeme
Content Management Systems
Wahlpflichtmodul I354.1

5 0/2/2/0
PP 1 33.33%

30 Min.
PJ 1 66.67%

10 Wo.

Studioproduktion I
Studio Production I
Wahlpflichtmodul I349.1

5 0/2/0/2
PJ

10 Wo.

TV-Produktionstechnik
Television Production Equipment and Technology
Wahlpflichtmodul I558.1

5 3/1/0/0
PK 50%
45 Min.
PJ 50%
10 Wo.

Veranstaltungstechnik
Event Equipment and Technology
Wahlpflichtmodul I861.2

5 0/2/0/2
PP 50%
30 Min.
PJ 50%
12 Wo.

Entwicklung mobiler Anwendungen
Development of Mobile Applications
Wahlpflichtmodul I469.1

5 0/3/0/0
PB

8 Wo.

Mediennutzung und Medienwirkung
Media Usage and Impact
Wahlpflichtmodul I476.1

5 1/2/0/0
PF

8 Wo.

Broadcast-IT
Broadcast-IT
Wahlpflichtmodul I275

5 0/3/0/1
PH

8 Wo.

Qualitäts- und Umweltmanagement
Quality Management and Environment Management
Wahlpflichtmodul I793.4

5 4/1/0/0
PK 66.67%

90 Min.
PR 33.33%

20 Min.

Innovative Rechnerarchitekturen
Innovative Computer Architectures
Wahlpflichtmodul C166.2

5 2/0/2/0
PVR
PM

30 Min.
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Struktureinheit / Modul ECTS

SWS (Vorlesung/Seminar/Übung/Praktikum)
Prüfungs(vor)leistung (Gewicht, Dauer)

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem.

Produktions- und Logistikmanagement
Production and Logistics Management
Wahlpflichtmodul W493.3

5 2/2/0/0
PK

90 Min.

Veranstaltungsmanagement
Event Management
Wahlpflichtmodul I137.2

5 0/2/0/2
PJ

12 Wo.

Interfacedesign II
Interface Design II
Wahlpflichtmodul I532.1*

5 0/2/0/2
PB 50%
10 Wo.
PP 50%
15 Min.

Compositing
Compositing
Wahlpflichtmodul I134.1

5 0/1/0/3
PJ

12 Wo.

Sounddesign
Sound Design
Wahlpflichtmodul I361.1

5 0/3/0/1
PJ

10 Wo.

Webtechnologien
Web Technologies
Wahlpflichtmodul I509.2

5 0/3/0/0
PJ

4 Wo.

Workflowmanagement
Workflow Management
Wahlpflichtmodul I923.3

5 2.5/0/0/0.5
PVTB

PK
90 Min.

Medienethik im Medienrecht
Ethics of Media in Media Law
Wahlpflichtmodul I262.1

5 1/2/0/0
PK

90 Min.

Summe SWS pro Semester: 21.5 15.5 1

Summe ECTS-Credits pro Semester: 30 30 30

* - Zu diesem Modul ist eine neuere Modulversion in Bearbeitung oder veröffentlicht.
1 - Die Prüfungsleistung muss mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sein.
2 - Nicht benotete Prüfungsleistung, die bestanden sein muss.
3 - Die Prüfungsleistung wird in einer Fremdsprache (siehe Lehrsprache) abgenommen.

PB - Prüfung Beleg | PE - Prüfung Entwurf | PF - Prüfung Fall- oder Feldstudie | PH - Prüfung Hausarbeit | PJ - Prüfung Projektarbeit | PK - Prüfung

Klausurarbeit | PM - Prüfung mündliches Fachgespräch | PP - Prüfung Präsentation | PR - Prüfung Referat | PV - Prüfung Verteidigung | PVB -

Prüfungsvorleistung Beleg | PVR - Prüfungsvorleistung Referat | PVTB - Prüfungsvorleistung Teilnahmebescheinigung | Min. - Minuten | Mon. - Monate |

Std. - Stunden | Wo. - Wochen | SWS - Semesterwochenstunde
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